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Jude sollte das nicht thun können? Und Buschvff ist ein altgläubiger Jude.
Wie der Staatsanwalt hervorhebt, kann ein so frommer Mann, der morgens
fastet, weil der Sterbetag seines Vaters ist, der abends die Küppersche Scheune
nicht betreten will, weil er an diesem Tage keine Leiche sehen darf u. s. w.,
keinen Mord begehen. Gerade deshalb könnte er eines solchen Mordes
fähig sein.

Buschoff ist freigesprochen. Ganz Juda erhebt ein Jrokesengeheul vor
Freude, und es werden Sammlungen für ihn veranstaltet, bei denen sich anch
besonders Herren des „Fortschritts" mit christlichen Namen beteiligen. Ist
Buschvff unschuldig, so beklagen wir ihn und seine Familie wegen des ihm
widerfahrnen Unrechts gerade sv tief, wie die Tausende nnd Abertausende, die
bisher unschuldig iu Untersuchungshaft gesessen, die Jahre lang unschuldig in
Kerker und Banden gelegen haben. Nach unserm Dafürhalten ist dies ein
dunkler Punkt in der Gesetzgebung; es erscheint nns als ein schreiendes Unrecht,
daß die unschuldig Verhafteten oder Verurteilten keine Entschädigung erhalten.
Ist es aber jemals vorgekvmmen, daß für einen Christen derartige Aufrufe
erlassen und Sammlungen veranstaltet worden sind, daß sich Jude» mit
Namensunterschrift und Geldbeiträgen für einen Christen aufgeworfen hätten?
Und hier, wo es sich um einen Jnden handelt, wetteifern Christen, zusammen¬
zuschießen — für einen Juden! Nur — weil er eiu Jude ist!

Der ganze Prozeß hat gezeigt, daß Israel eine furchtbare Macht ist,
eine furchtbare Macht hat. Hüten wir uns vvr zu weitgehenden Zugeständ-
nissen, und mögen sie sich hüten, den Bogen zu straff zu spannen, der Pfeil
könnte sonst auf den Schütze» zurückfliegen!

Der Entwurf eines deutschen (Lheckgesetzes
Von Julius Lubszynski

er die Entwicklung der deutschen Gesetzgebung mit Aufmerksam¬
keit verfolgt, dem wird es nicht entgangen sein, daß sich in den
letzten Jahren in Deutschland eine sonderbare Zurückhaltung,
um nicht zu sagen Abneigung des Handelsstandes gegen alle
in sein Gebiet eingreifenden gesetzgeberischen Maßnahmen bemerk¬

bar gemacht hat. Ihren vollendeten Ausdruck hat diese Erscheinung bei der
kürzlich in Angriff genommenen Börsenenquete gefunden, an der sich mit Jnter-
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esse nur volkswirtschaftliche und juristische Kreise beteiligen, während ihr die
Handelswelt kühl und teilnahmlos gegenübersteht, obwohl es sich doch gerade
hier nur eine Sache handelt, die in das Innerste ihres Lebens tief eingreift.
Leider kann man dieser Abneigung eine gewisse Berechtigung nicht ab¬
sprechen. Die Gesetzgebung des deutschen Reichs hat in dem letzten und in
der zweiten Hälfte des vorletzten Jahrzehnts einen Übereifer nn deu Tag ge¬
legt, der unvorteilhaft absticht von der sichern Bedächtigkeit, die sie früher
stets ausgezeichnet hat. Einzelfälle sind zum Aulaß genommen worden für
Gesetzentwürfe, die, wenn sie das Licht der Öffentlichkeit erblickten uud in das
Feuer der allgemeinen Erörterung geführt wurden, schneller verschwanden, als
sie gekommen waren. Wir erinnern nur an die Gesetzvorlageznr Bekämpfung
der Uusittlichteit oder an die Gesetzanträge, die aus Anlaß der vorjährigen
Vankbrüche eine einseitige Beschränkung des Bank- und Börsenverkehrs be¬
zweckten. Besonders hat sich die Voreiligkeit bei den gewaltigen sozialpoli¬
tischen Gesetzen, die dem Ende unsers Jahrhunderts ihren Stempel aufdrücken,
gerächt. Bald machen sich „authentische Interpretationen" nötig, die der
Schöpfer seinem Werke nachfolgen lassen muß, bald Änderungen, Streichungen
und Zusätze, wie sie vou Jahr zu Jahr eine stündige Nnbrik in der Tages¬
ordnung der parlamentarischen Körperschaften und des Bundesrats bilden.
Wenn sich aber hiermit, gauz abgesehn von den trüben Erfcchrnugen, die
Handel uud Industrie mit dem Aktiengesetz und seinen Novellen gemacht haben,
das Mißtrauen des Handelsstandes gegen ein Eingreifen der Gesetzgebung
einigermaßen rechtfertigen läßt, so ist doch diese Stimmung, wenn sie so, wie
es geschieht, unterschiedlos allen Maßnahmen der Gesetzgebung entgegentritt,
tief bedauerlich; sie erschwert dem Gesetzgeber seine ohnehin mühevolle Arbeit,
sie mindert seine Arbeitslust, uud eine schwere Schädigung der Sicherheit in
Verkehr uud Kredit ist ihre letzte und notwendige Folge.

Diese Gedanken drängen sich jedem, der die einschlägigen Verhältnisse
einigermaßen zu überseheu Gelegenheit hat, in besonderm Maße ans, wenn er
der Geschichte des Checkverkehrsin Deutschland und der Versuche, diesem auf
dem Boden der Gesetzgebung eine feste Unterlage zu geben, nachgeht. Die
reichsgesetzlicheRegelung des Checkverkehrs wird in Deutschland seit länger
als zwei Jahrzehuten von berufenster Stelle aus angestrebt. Längst hatte
mau die hohe Bedeutung des Checks als eines Zahlungsmittels erster Ord¬
nung nnd seiu Bedürfnis für das gesamte Wirtschafts- und Verkehrs leben er¬
kannt. Längst hatte man die Vorzüge würdigen gelernt, die dieser Art der
kaufmännischenAnweisung den Vorrang vor ähnlichen Kreditpapieren nnd wirt¬
schaftlichen Gebilden verliehen: vor der Banknote dadnrch, daß der Check erstens
anwrtisirbar, mithin weniger einer Verlustgcfahr ausgesetzt ist als diese, daß
er ferner keine Vermehrung der Zirkulationsmittel des Landes bedeutet und
damit die Gefahren vermeidet, die eiu allzu ausgedehnter Notenumlauf für die
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Gesamtwirtschaft des Landes mehr oder minder mit sich führt; vor dem Wechsel
dadurch, daß die in mancher Hinsicht zweifellos allzuharte spezifische Wechsel¬
strenge auf den Check keine Anwendung findet. Und doch wollte das Werk
nicht von der Stelle. Die Ursache lag, wie gesagt, darin, daß es gerade der
Haudelsstand zum Te-il an den nötigen Anregungen fehlen ließ, zum Teil sich
sogar iu entgegengesetztemSinne aussprach, indem er die gesetzliche Regelung
dieser bedeutenden wirtschaftlichen Erscheinung nicht als empfehlenswert hin¬
stellte und in unangebrachtem Selbstbewußtsein nur verlangte, daß die Gesetz¬
gebung ihrer Weiterentwicklung dnrch Handelsbrauch nicht störend in den Weg
treten solle.")

Die leicht vorauszusehende Folge war, daß Rechtsunsicherheit und Willkür
in der Behandlung dieses Stoffs in Theorie und Rechtsprechung Platz griff
nnd bedenkliche Differenzen das Emporkeimen der jungen Einrichtung ungünstig
beeinflußten. Mag es nuu dieser Umstand, oder mag es das allmählich klarer
aufdämmernde Verständnis gewesen sein, daß wir in dem Check das wichtigste
Zahlungsmittel, vielleicht das Zahlungsmittel der Zukunft vor uns haben:
genug, seit der Mitte der achtziger Jahre tritt ein langsamer Umschwung in
einem kleinen, aber maßgebenden Teil der deutschen Handelswelt hervor. Ohne
daß sich die allgemeine Abneigung gegen eine gesetzgeberische Regelung ge¬
mindert hätte, traten doch einzelne Hmidelskammcrn in ihren Gutachten und
Beschlüssen mit Entschiedenheit für die Notwendigkeit eines Checkgesetzes für
das einheitliche deutsche Wirtschaftsgebiet eiu, uud selbst der deutsche Handels¬
tag, der kurz vorher uoch iu deu Neiheu der Gegner gestanden hatte, machte
energisch Kehrt uud glaubte in einer Resolution betonen zu müssen, daß nur
ein Gesetz durch positive Feststellung von Formen uud Fristen dem Checkverkehr
die zur Förderung des Kredits notwendige Sicherheit schaffen könne. Mit¬
gewirkt an dieser Sinnesänderung mag auch der Vorgang von Nachbarländern
haben, wie Frankreich,"") Belgien,""") Italien, f) der Schweiz,ff) Ländern,
deneu Deutschland an wirtschaftlicher Bedeutung teils überlegen war, teils
wenigstens nicht nachstand.

In ihrer Mehrzahl aber beharrten die Vertretungen der deutschen Handels¬
welt trotz der eifrigen Bestrebungen, die für den Gedanken eines Checkgesetzes
in der juristischen und volkswirtschaftlichen Litteratur hervortraten, bis zur

") Eine Ausnahme machte die BrauuschweigerHandelskammer, die im September 1879
einen Entwnrf zn einem Checkgesetz aufstellte; ihr folgte die Mannheimer Handelskammermit
einem Entwurf aus der Feder ihres Sekretärs Dr. Landgraf. Ein dritter Entwurf entstand
in einer Konferenz von Delcgirten deutscher Handelskammern im Jahre 1879 in Braun¬
schweig; ein vierter wurde im Jahre 1880 von Dr. Funk im amtlichen Austrage der öster¬
reichischen Regierung ausgearbeitet.

**) Gesetz vom 14. Juni 1865. ***) Gesetz vom 20. Juni 1873. 1') Handelsgesetzbuch
vom 2. April 1883. if) Buudesgesetz über das Obligatiouenrecht Art. 830 bis 837.
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jüngsten Zeit ciuf ihrer Zurückhaltung. Es mußte daher immerhin einiger¬
maßen überraschen, als in den ersten Tagen dieses Jahres die Nachricht vvn
der Vollendung eines amtlichen Eutwurfs zu einem Chcckgesetze kam, umso-
mehr, als vvn dessen Bearbeitung weitere Kreise der Öffentlichkeit vvrher nichts
erfahren hatten. Am 26. Jannar 1892 wurde dann in Nummer 22 des
Reichs- und Staatsauzeigers der dem Bundesrate zur Genehmigung vvrgelegte
Entwurf veröffentlicht. Mit einigen Abänderungen im einzelnen, aber mit
Festhaltung der Grundgedaukeu wurde darauf der vom Bundesrate durch¬
beratene Entwurf dem Reichstage zur verfassungsmäßigen Beschlnßnahme vor¬
gelegt. Der Schluß der Reichstagssession Ende Mürz dieses Jahres ver¬
hinderte die Dnrchberatung des Gesetzes. Doch ist zu erwarten, daß der Ent¬
wurf einen der ersten Beratuugsgegenstände der nächsten Session des Reichs¬
tags bilden wird. Aus diesem Grunde sind vielleicht einige Worte über den
Entwurf jetzt angebracht.

Die Notwendigkeit eines deutschen Checkgesetzes steht außer Zweifel. Wie
iu den übrigen Kulturländern, sv hat auch in Deutschland der Aufschwung
des modernen wirtschaftlichen Nerkehrslebens das Znhlungs- und Kreditwesen
dahin ausgebildet, daß ein großer Teil aller Zahluugeu nicht in barem Geld
oder in Banknoten geleistet wird, sondern in Anweisungen — Checks genannt —
auf einen Dritten, bei dem dem Anweisenden die für seine Zahlnngsgeschäftc
erforderlichen Geldmittel zur Verfügung stehen. Zur Vollendung gekommen
ist diese Entwicklung des Geldverkehrs dadurch, daß sich nach dem Vorbilde
der englischen Ä«zg,rinS nou«ö8 in neuerer Zeit die hervorragendsten Bankhäuser
zu sogenannten „Abrechnuugsstellen" — augenblicklich giebt es deren ueun in
Deutschland — vereinigt haben, wv bei täglichen Zusammenkünften die massen¬
haft einlaufenden Checks, sowie andre Zahlungspapiere mit einander aus¬
getauscht und verrechnet werden. So betrugen z. B. die Checkumsätze bei der
Berliner Abrechnungsstelle, der „Bank des Berliner Kassenvereins," im Jahre 1884
etwa 4 580 000 000 Mark, eine Zahl, die in immer steigenden Ziffern im
Jahre 1890 ans etwa 5 620 000 000 Mark anwuchs. Von Einzclbanken hat
sich besonders bei der Neichsbank uuter der umsichtigen Lcitnng ihres jetzigen
Präsidenten der Checkverkehr in hervorragendem Maße entwickelt. Die Stück¬
zahl der allein bei der Reichsbank nud im Verkehr der Abrechnungsstellen ein¬
gelösten weißen (im Gegensatz zu den roten Giro-) Checks ist nach zuverlässigen
Berechnungen im Jahre 1891 auf 1Z52 234 geschätzt wordcu. Angesichts
dieser Zahlen mußte der Mangel eines das gesamte Checkwescn regelnden Ge¬
setzes von Jahr zu Jahr empfindlicher hervortreten, und eine in bedauerlichem
Maße um sich greifende unsolide Ausartung des Checkverkehrs war seine Folge.
Die einzige reichsgesetzliche Bestimmung, die bisher den Check unmittelbar trifft,
ist die in 'Z 24 Abs. 2 Nr. 1 des Wechselstempelsteuergesetzes vom 10. Juni 1869
enthaltne Vorschrift, wonach der nicht mit einem Aceept versehene Check von
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der Stempelsteuer befreit bleibt. Im übrigen müssen die von der kaufmännischen
Anweisung handelnden Artikel 301 bis 305 des Handelsgesetzbuches auf den Check
angewandt werden. Diese allgemeinen Bestimmungen aber lassen gerade die
Hauptfragen des Checkverkehrs— so die Notwendigkeit eines Guthabens, die
Prüsentationsfrist, den Regreß des Inhabers — gcmz ungelöst; andre Fragen
regeln sie im Gegensatz zu den Grundsätzen, die für eine gesunde Ausbildung
des Chcckverkehrs maßgebend sein müssen.

Der vorliegende Entwurf fcheint hauptsächlich auf Betreiben der Verwal¬
tung der Reichsbank entstanden zu sein. Schon im Jahre 1882 hatte das
deutsche Reichsbankdirektvrium einen Entwurf ausgearbeitet, als dessen Ver-
faffer mau wohl nicht mit Unrecht den ans dem Gebiete des Check- wie des
Warrautwesens so bewährten Reichsbankpräsideuteu Dr. Koch bezeichnet; wenig¬
stens finden sich dieselben Gedanken, die in diesem Entwurf hervorträte», später
auch in dem von Koch dein deutscheu Juristentage im Jahre 1884 erstatteten
Gutachten „Empfiehlt sich eine gesetzgeberische Regelung des Checkverkehrs?"
wieder. Wir glauben nicht sehl zu gehn, weuu wir auch deu vorliegenden amt¬
lichen Entwurf auf die besondre Veranlassung des Reichsbankprüsidenten zurück¬
führe». Wie ein Blick auf seiueu Inhalt, ja auf einzelne Stelleu seines Wort¬
lauts zeigt, ist er zum guten Teil nur als eine Neubearbeitung des Reichs¬
bankentwurfs aufzufassen.

Es giebt bereits eine kleine Litteratur über deu Entwurf. Hervorzuheben
sind die beiden Kritiken, die der Direktor der Bank des Berliner Kassenvereius,
Regierungsrat a. D. Hoppenstedt, über den ersten wie deu umgearbeiteten Ent¬
wurf veröffentlicht hat/") sowie die ausführliche Besprechung, die Amtsrichter
Simvnson dem Entwurf gewidmet hat."*) Eine kürzere Besprechung hat der
Verfasser dieser Abhandlung in der Berliner Börsenzeitung (Abendausgabe vom
30. Januar 1892) gegeben.

Inwieweit entspricht nun der Entwurf in seiner jetzigen Gestalt den Be¬
dürfnissen des Verkehrs und den Grundlage» einer rationellen Volks- und
Kreditwirtschaft?

Zunächst einige Bemerkungen allgemeiner Natur.
Für ei» wirtschaftlich so bedeutsames Gesetz, das vor allem dem Ver¬

ständnis des Kaufmanns, also des Nichtjuristeu, angepaßt sein muß, sind
Sprache uud Fassung der einzelneu Bestimmungen nicht unwichtig. In dieser
Beziehung ist lobend anzuerkennen, daß der Entwurf eine Sprache aufweist,
die vorteilhaft absticht vvn manchen andern Gesetzen, die die letzten Jahre
hervorgebracht haben, und daß er in einem besonders erfreulichen Gegensatze
steht zu der Sprache, die das sogenannte „bürgerliche" Gesetzbuch für das

*) Hoppenstedt,Zum Checkgesetz. Berlin, Carl Heymanns Verlag.
Archiv für bürgerliches Recht, Band <Z, Heft 2.
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deutsche Reich seinen „Bürgern" vorzusetzen sich nicht scheut. Ein klarer Satz¬
bau, verbunden mit einfacher und leicht verständlicher Ausdrucksweise, erleichtert
den Überblick und erspart die Erläuterungen, wie sie sonst die Motive nur
allzu oft zu geben gezwungen sind. Gegen den Umfang des Gesetzes läßt sich
allerdings mancherlei einwenden. Ein Vergleich mit ausländischen Gesetzen,
insbesondre der Schweiz, ergiebt, daß sich derselbe Stoff in gleicher Deutlich¬
keit auch iu kleinem Umfange bewältigen läßt. Es kaun noch manches Über¬
flüssige ausgeschieden, manches Gleichartige zusammengezogenwerden. Hoppen-
stedt hat dies mit Glück in seinem Gegenentwurf durchgeführt.

Von einer süddeutschen Handelskammer ist kürzlich mit Rücksicht auf die
zahlreichen Verweisungen auf die Wechselordnung, die sich in dem Entwurf
finden, vorgeschlagen worden, das Checkgesetz überhaupt nicht als besondres
Gesetz zn erlassen, sondern es als Novelle in die Wechselordnung einzu¬
fügen. Dieser Vorschlag ist zunächst aus äußerlichen Gründen unzweckmäßig;
seine Durchführung würde die wegen ihrer gedrängten Kürze mit Recht ge¬
rühmte Wechselordnung unnötig belasten, dem Checkgesetz die ihm gebührende
Selbständigkeit nehmen und anstatt zweier übersichtlichen ein unübersichtliches
Gesetz schaffen. Er ist aber auch sachlich zu verwerfen. Der Entwurf hat
im Gegensatz zu deu englischen LiUs ok LxollanAL von 1882, die in Art. 72
den Check als eine Unterart des Wechsels hinstellen, beide Papiere unter rich¬
tiger Würdigung der ihnen innewohnenden verschiednen wirtschaftlichen Auf¬
gabe«, trotz der Ähnlichkeitin ihren äußern Formen streng von einander geschieden
uud die Anwendung einer großen Anzahl grundlegender wechselrechtlicher Normen
gerade für den Check ausgeschlossen. Durch die Zusammenfügung von Check-
recht und Wechselrccht würden also zwei durchaus verschiedne Dinge mit ein¬
ander vermischt werden.

Gehen wir nunmehr auf die einzelnen Bestimmungen des Entwurfs ein.
Man unterscheidet zwei Arten von Checks, den sogenannten Anweisungs¬

check, der sich als eine von dem Aussteller an den Bezognen gerichtete Zahlungs¬
aufforderung darstellt, und den sogenannten Quittungscheck, der in Quittungs¬
form abgefaßt ist. Die letztere, die iu Holland ausdrücklich gesetzlich zugelassen,
in Frankreich wenigstens ziemlich üblich ist, steht aber in Widerspruch mit der
ganzen Aufgabe und dem Rechtsinhalt des Checks, denn dieser ist stets als Zah¬
lungsanweisung gedacht. Seitdem im Jahre 1883 der Quittungscheck von der
Neichsbank und den übrigen der Abrechnungsstelle zugehörigen Bankhäusern,
dem sogenannten Checkverein,ausgeschlossen worden war, verloren derartige
Checks immer mehr an Bedeutung. Der Entwurf hat mit Recht keine Ver¬
anlassung genommen, diese torwö iQ6iitsu8s von nettem rechtlich aufleben zu
lassen, hat vielmehr nur den Anwcisnngscheck— bei der Neichsbank „weißer
Check" genannt — berücksichtigt. Ebenso hat er den sogenannten „roten Check"
der Reichsbank aus seinem Bereich verbannt, da dieser mit dem echten Check

Grenzbvten III 1892 39
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nur den Namen gemein hat, seinem Charakter nach aber nur als Um-
schreibuugsauftrag aufzufassen ist, laut dessen ein Girokuude seine Bank an¬
weist, einen gewissen Betrag von seinem Konw auf das Konto eines andern
Girokunden zu überschreiben.

Die englischen Lills ol' Hxolmn^s desiniren den Check als einen ans einen
bimksr gezognen Sichtwechsel. Daß der letzte Teil dieser Definition für uns
nicht brauchbar ist, ist schon erwähnt. Check und Wechsel stehn bei uns in
strengem Gegensatz. Der Wechsel ist in seiner hauptsächlichsten wirtschaftlichen
Bedeutung ein Kreditpapier, der Check ein Zahlungspapier. Bei dem Wechsel
handelt es sich in der Regel um die Einziehung oder Erneuerung einer befristeten
Forderung, die durch Jndossirung schon vor Eintritt des Fälligkeitstermins in
Geld umgesetzt werden kann und soll. Der Check hat nur den Zweck einer
Veränderung in der Person des Zahlungspflichtigen. Der Aussteller soll sich
durch die Hingabe des Checks nicht Kredit verschaffen,svndern nnr ein Zahlungs¬
geschäft in beiderseitigem Interesse vereinfachen. Aus diesem Umstände ergiebt
sich denu auch die Hauptaufgabe des Checks: er erspart dem Privatmann die
eigne Kassenführung, er enthebt ihn der Notwendigkeit, Zahlungsmittel in
großer» Mengen bereit zu halten und bei sich aufzubewahren, er macht den
gefährlichen und beschwerlichen Transport von barem Geld und Effekten
überflüssig.

Wenn aber so die Bezeichnung des Checks als Unterart des Wechsels im
Entwurf unterbleiben mußte, so ist es doch ein bedauerlicher Fehler, daß auch
der zweite Grundsatz des englischen Rechts, die Beschränkung der Checkziehnng
auf „Bankiers" oder „Banken," im Entwurf übergangen ist. Der Entwurf
hat im Anschluß an die Gesetze von Frankreich, Belgien und der Schweiz den
Grundsatz der Checkfreiheit angenommen, d. h. jede Person oder Firma kann
sich durch Check beziehen lassen. Mögen auch iu Deutschland die Begriffe
„Bankhaus" und „Bankier" gesetzlich nicht abgegrenzt sein, mag sich ins¬
besondre der in England streng durchgeführte Unterschied zwischen dem war-
elmvll und dem vimlcsr oder dem oommon danksr, der allein den Check- und
Depositenverkehr Pflegt, und dem tvrsig'n dimkor, der das Spckulationsgeschäft
betreibt, iu Deutschland auch nicht annäherungsweise finden, so hat sich doch
auch bei uns im praktischen Verkehrsleben durch Gewohnheit und Handels¬
brauch ein Begriff des van^llier ausgebildet, bei dem allein die gewerbsmäßige
Besorgung fremder Zahlungen, die eine Voraussetzung für den gehörigen Ge¬
brauch des Checks darstellt, zu finden ist. Selbst Verteidiger der Checkfreiheit
aber müssen zugebeu, daß die volkswirtschaftlichen Vorteile des Checkshstems
nur bei derartiger gewerbsmäßiger Konzentrirung fremder Gelder eintreten
können, daß sich nur aus dieser eine den Bedürfnissen des Checkverkehrsent¬
sprechende gesunde Entwicklung dieses Zahlungsmittels bilden kann. Die Soli¬
dität des Checkverkehrs wird durch die Freigebung der Checkziehungin einem
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Wichtigen Punkte gefährdet werden. Die Thatsache, daß sich die Checkziehung
auf Nichtbaukiers bis heute in Deutschland in einein kaum nennenswerten Um¬
fange entwickelt hat, dürfte hinreichend beweisen, daß ein Bedürfnis in dieser
Richtung nicht vorliegt, und es hieße einen Schritt rückwärts thun, wenn man
eine Einrichtung, die der Verkehr selbst von sich abgeschüttelt hat, jetzt recht¬
lich sanktivniren wollte,")

Die Gewähr dafür, daß sich die Benutzung des Checks in dem Nahmen
eines zur Einlösung drängenden Zahlungsmittels hält und nicht in eine
mißbräuchliche Berwertnng für Kreditzwecke ausartet, wird durch die Vor¬
schrift gegeben, daß der Check sofort bei Sicht zahlbar sein soll. Diese Be¬
stimmung, die in gleicher Weise in England, Frankreich, Belgien und der
Schweiz gilt — nur Italien läßt eine kurze Zahlungsfrist nach Sicht zu —,
stellt sich als ein notwendiges Erfordernis des Checks dar und verdient, da
sie scharf die Grenze zwischen ihm und dem Wechsel bezeichnet, durchaus Bil¬
ligung. Nnr darin ist der Entwurf vielleicht über das Ziel hinausgegangen,
daß durch Angabe der Zahlnngszeit der Check nngiltig werden soll; hierfür ist
kein rechter Grund einzusehen, und es dürfte genügeu, wenn in Übereinstim¬
mung mit dem Schweizer Gesetz die Angabe einer Zahlnngszeit als nicht vor¬
handen betrachtet würde.

Derselbe Gedanke, daß der Check uicht seinem wirtschaftlichen Zweck ent¬
fremdet und zu einem wechselähnlichenPapiere werden soll, findet seinen Aus¬
druck in dem Verbot der Aeceptirung des Checks. Ein Accept des Bezognen
ist mit der Natur des Checks nicht wohl vereinbar; der Check würde dadurch
zu einem Umlaufs- und Kreditpapier werden, denn der Bezogne würde im
Fall einer Aeceptirung nur auf Gruud dieser Annahmeerklürung hasten, und
die erste und oberste Grundlage des Checks — ein bei dem Aussteller für den
Bezognen vvrhandnes Guthaben ^ würde dadurch in den Hintergrund treten.
Die weitere Bestimmung des Entwurfs, daß eine trotz des Verbots erfolgte
Aeceptirung als nicht geschehen gelten soll, ist auch insofern zweckmüßig, als
dadurch die im Interesse einer möglichst erleichterten Umlanfsfähigkeit längst
erwünschte allgemeine Stempelfreiheit des Checks gesetzlich verbürgt wird. Denn
da die Stempelpflicht gemäß der erwähnten einzigen rcichsgesetzlichen Vorschrift,
die sich bisher für den deutschen Check findet, nur den mit einem Accept ver-
sehncn Check trifft, so wäre, da von nun an selbst der acceptirte Check für
nicht acceptirt gelten soll, anch dieser von der Stcmpelpflicht entbunden. Wer
allerdings die Hartnäckigkeit kennt, womit der Steinpclfiskal in Deutschland
vermeintliche Ansprüche zu verfolgen sucht, der wird znr Vermeidung künftiger
unliebsamer Stempelsteuerprozesse in dem Gesetz — vielleicht im Einführungs-

") Funk (in dem österreichischen Entwurf) will die passive Checkfähigkeit nur Banken ge¬
währe». Im geltenden Recht stehn auch die Vereinigten Staaten auf diesem Standpunkt;
Holland, Italien und Portugal zieh» die Grenzen noch enger.



308 Der Entwurf eines deutschenLheckgesetzes

gesetz — einen sichern Ausdruck für die Kraftloserklärung des § 24 des Wechsel¬
stempelsteuergesetzeswünschen.

Dem Charakter des Checks als eines Äquivalents der Barzahlung ent¬
spricht es, weun durch den Entwurf die Unwiderruflichkeit des Checks fest¬
gestellt wird. Die Vollendung des Zahlungsgeschäfts, der Übergang der Geld¬
summe auf den Inhaber des Checks, soll nach dessen Aushändigung jeder
Einwirkung dnrch Willensakte des Ausstellers entzogen sein. Die Unwider¬
ruflichkeit gilt zur Zeit für den Check nicht, da der übliche Check nach der
heutigen Gesetzgebung als ein Zahlungsauftrag aufznfaffen ist, dessen beliebigem
Widerruf vor Annahme des Bezognen nichts entgegensteht. Insofern bedeutet
also die neue Bestimmung einen nicht zu verkennenden Fortschritt gegen das
bestehende Recht. Nur dürfte zu überlegen sein, ob es nicht zweckmäßig wäre,
den Widerruf uach Ablauf der Präsentationsfrist zu gestatten. Es hieße der
Verzögerung in der Einlösung des Checks einen gesetzlichen Hintergrund geben,
wenn man den Aussteller des Checks noch nach Ablauf der Präsentationsfrist
daran binden wollte.

Ebenso soll durch andre in der Person des Ausstellers eintretende Ereig¬
nisse, wie durch Tod, Eintritt der Geschäftsunfähigkeit, keine Änderung im all¬
gemeinen bewirkt werden. Bedenken bestehn hier nur noch für den Fall des Kon¬
kurses, zumal da ein Aus- und Absonderungsrecht des Checkinhabersin Bezug auf
das zur Konkursmasse abgeführte Guthaben in dein Entwurf nicht anerkannt ist.

In notwendigem Zusammenhang mit der Unwiderruflichkeit des Checks steht
das direkte Klagerecht des Checkinhabersgegen den Bezognen. Wie die Begrün¬
dung mit Recht ausführt, würde diese lediglich auf dem Papier stehn, wenn
der Bezogne in der Lage wäre, einen — vom Gesetz für unwirksam erklärten —
Widerruf des Ausstellers durch seine Einlösungsverweigerung ohne Nechts-
nachteil dennoch wirksam zu macheu. Aus diesem Grunde ist dem Checkinhaber
ein direktes Klagerecht gegen den Bezognen in demselben Umfange eingeräumt,
wie der Bezogue dem Aussteller nach den zwischen ihnen schwebendenRechts¬
verhältnissen zur Einlösung des Checks verpflichtet ist. Mag diese Vorschrift
auch juristischen Grundregeln nicht entsprechen, insofern der die Einlösungs-
pflicht bedingende sogenannte „Checkvertrag" nur zwischen dem Bezognen und
dem Aussteller besteht, so ist sie doch durch das praktische Leben zur notwen¬
digen Sicherung der Interessen des Checkinhabers wie des Ausstellers geboten-
Für den Checkinhaber ist, namentlich mit Rücksicht darauf, daß die Hingabe
des Checks eine Barzahlung vertreten soll, der direkte Anspruch gegen den
Bezognen eine Notwendigkeit, und sür den Aussteller des Checks ist es natür¬
lich wünschenswerter, daß die Zahlung dnrch den Bezognen erfolgt, als daß
er auf dem Negreßwege genötigt wird, noch einmal anderweit sür Deckung zu
sorgen. Der Checkbezogne selbst erleidet dadurch keinen Nachteil, da er gegen¬
über dem Inhaber des Checks, gesetzlicherVorschrift gemäß, alle Einreden
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geltend machen kann, die ihm gegen den Aussteller zustehen. Hierbei ist aber
wohl nur an materielle Einreden gedacht, d. h. an solche, die den Anspruch
selbst betreffen. Man wird doch kaum annehmen können, daß z. B. die Reichs¬
bank, wenn der Aussteller, entgegen dem 8 g ihrer Girobestimmungen, den
Check nicht auf ein von ihr geliefertes Formular geschrieben hat, nun die Hvnv-
riruug auch dem prüsentirenden Checkinhaber gegenüber verweigern könnte.

Die Negreßansprüche gegen Aussteller und Indossant sind im wesentlichen
den Vorschriften der Wechselordnung nachgebildet. Der Inhaber darf das Re¬
greßrecht nur dann ausüben, wenn er nachweisen kann, daß der Check recht¬
zeitig präsentirt und die Zahlung verweigert worden ist. Dieser Nachweis
kann wie beim Wechsel dnrch eine Prvtestaufnahme geschehen, er kann aber
auch ohne solche in formloser Art, insbesondre durch eine einfache schriftliche
Erklärung des Vezognen auf dem Check, geführt werden. Diese Bestimmung
rechtfertigt sich daraus, daß, während beim Wechsel nach dem Verfalltage uoch
eine besondre zweitägige Protestfrist gewährt ist, der Protest beim Check inner¬
halb der knrzen Präscntationsfrist geschehen müßte, dies aber in vielen Fällen
kaum möglich seiu würde. Dem Inhaber des Checks soll jedoch nur inner¬
halb der Prüsentationsfrist ein Anspruch auf checkrechtliche Befriedigung zu¬
stehen. Versäumt er diese, so sind die Jndosfanten von der Verbindlichkeit
aus dem Papier völlig befreit, uud auch gegen den Aussteller steht dem In¬
haber nur noch ein begrenzter Anspruch zu, nämlich eiu Anspruch auf die Be¬
reicherung, die dem Aussteller dadurch erwächst, daß der Checkbetrag nicht
abgehoben ist. Diese Bereicheruugsklage gegeu deu Aussteller ist wohlbegründct.
Der Aussteller hat zwar einerseits ein berechtigtes Interesse an der rechtzeitigen
Präsentation, da er die Gefahr einer unversehrten Erhaltung der Deckung nicht
länger als notwendig tragen soll; andrerseits aber würde ihm eine grundlose
Bereicherung zufallen, wenn ihm die thatsächlich noch erhaltne Deckung über¬
lassen bliebe. Im Ergebnis stimmt die Bereicheruugsklage zum Teil mit den
Bestimmungen des englischen Checkrcchts und fast ganz mit denen des italie¬
nischen, französischen und belgischen Rechts überein.

Die Negreßvorschriften des Entwurfs verdienen alle Billigung. Nur ein
Punkt muß auch hier beanstandet werden: der Entwurf bestimmt, daß,
wer bei einem Inhaberscheck seinen Namen oder seine Firma auf die Rückseite
des Papiers geschrieben hat, für die Einlösung gleich einem Jndosfanten haftet.
Nach § 6 des ersten Entwurfs sollte jeder Check, gleichviel ob er auf eine be¬
stimmte Person oder Firma oder auf den Inhaber lautete, durch Jndossement
übertragbar sein. Da wurde mm mit Recht darauf hingewiesen,*) wie wenig
zweckmüßiges sei, den Inhaber- oder Überbringercheck,wie er bei der Reichs¬
bank zur Zeit allgemein und ausschließlich üblich ist, für indosfabel zu erklären.

Vgl. Hvppenstedt,Zum Meckgesetz, S. 11 f.
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Schnelligkeit und freie Beweglichkeit des Verkehrs müßten darunter leiden,
wenn auch jeder Jnhabercheck, mag er nvch so deutlich die Überbringerklausel
an der Spitze tragen, erst darauf angesehen werden müßte, vb sich auf seiner
Rückseite nicht irgend ein Name befinde, und wenn ein solcher Check dann der
umständlichen Legitimationsprüfung und damit der Checkbezogueder Gefahr
der Schadloshaltung bei der geringsten' Fahrlässigkeit in der Auszahlung
uuterworfeu sein sollte. Die Gesetzesvorschrift würde auch einen ausdrücklichen
Widerspruch mit der heutigen Praxis bedeuten, da die Reichsbankchecksbe¬
kanntlich zur Zeit den Vermerk tragen: „Checks, in welchen der Zusatz »oder
Überbringer« gestrichen ist, werden nicht bezahlt," und die Reichsbank sogar
für Ordrechecks jedes Risiko mit der Klausel ablehnt: „Die Bank zahlt den
Betrag an den Überbringer ohne Legitimativnsprüfung, auch wenn der Check
an eine bestimmte Person girirt ist." Im zweiten Entwurf hat denn nun auch
der 6 erfreulicherweise eine Umwandlung dahin erfahren, daß nur Ordrechecks
iudvssirt werden können- Augenscheinlich aber um auch den Anhängern der
frühern Fassung entgegenzukommen, erklärt nun der zweite Entwurf jeden
als Checkbürgen für haftbar, der seiue Unterschrift auf die Rückseite des Checks
setzt. Ein Grund für diese dem jetzigen Charakter des Jnhaberchecks geradezu
entgegengesetzte Vorschrift ist nicht einzusehen. Die besprvchue Bestimmung
des Entwurfs, daß die Unterschrift des Bezognen als nicht geschrieben gelten
soll, gleichviel, ob sie auf der Vorder- oder Rückseite steht, muß dahin führen,
jede Namcnsnnterschrift auf Jnhaberchecks für nicht geschrieben anzusehen.

Präseutationsfrist heißt die Frist, iu der ein Check dem Bezognen am Zah¬
lungsorte zur Zahlung vorzulegen ist. Welche wichtige Rolle diese Frist in
dem ganzen Checkrecht spielt, ist schon aus dem Vorhergehenden zur Genüge zu
ersehn gewesen. Sie zieht sich wie ein roter Faden durch das Gesetz und drückt
einem großen Teile seiner Vorschriften ihren Stempel auf. Deshalb ist diesem
Punkte von der Kritik besondre Aufmerksamkeitzugewandt worden.

Daß der Entwurf in der Festsetzung der Präseutationsfrist einen Mißgriff
begangen hat, ist leicht zu erkennen. Der in dem genannten Gesetze immer
wiederkehrendeGedanke, daß der Check nur dann seine natürliche wirtschaftliche
Aufgabe in vollem Maße ausüben könne, wenn er den Charakter eines Zah¬
lungsmittels behält und nicht als Kreditmittel Verwertung findet, hätte auch
hier zur Festsetzung einer möglichst kurzen Präsentationsfrist führen müssen,
um so dem Check jeden wettern Umlauf und die damit verbundne Gefahr einer
mißbräuchlichen Anwendung nach Möglichkeit abzuschneiden. Diesem Gedanken
hat schon der erste Entwurf nicht in gebührender Weise Rechnung getragen,
indem er für Platzchecks eine Frist von drei Tagen, für Distanzchecks eine Frist
von fünf Tagen bewilligte. Noch in höherm Maße aber hat sich der zweite
Entwurf diesem Gedanken entfremdet. Er hat den Unterschied zwischen Platz¬
checks und Distanzchecks ganz aufgehoben und es für angemessen erachtet, die
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Präsentationsfrist für alle innerhalb des deutschen Reichsgebiets ausgestellten
und zahlbaren Checks gleichmäßig auf fünf Tage festzusetzen.

Es ist ja richtig, daß in einzelnen ausländischen Gesetzen noch längere
Präsentationsfristen gelten, daß z. B. Frankreich und die Schweiz eine Frist
von fünf Tagen für Platzchecks und von acht Tagen für Distanzchccks, Italien
sogar Fristen von acht und fünfzehn Tagen hat. Aber gerade die Erfahrung
dieser Länder hat gelehrt, wie durch eine derartige Ausdehnung der Präsen-
tativnsfrist die dem Check eigentümlichen wirtschaftlichen Vorteile verloren gehn,
seine ursprüngliche Bestimmung, als Zahlungsmittel für einen einzelnen Fall
zu dienen, mehr und mehr in Vergessenheit gerät, seine Benutzung auf un¬
solide Bahnen gedrängt wird und er, von Hand zu Haud wandernd, mit der
Banknote und dem Wechsel in Konkurrenz tritt. Für Distauzchecks mag
aus praktischen Rücksichten eine vier- oder fünftägige Präsentationsfrist bei¬
behalten werden, da durch die Beförderung von einem Orte zum andern
immerhin zwei bis drei Tage verloren gehen können. Für Platzchecks aber
liegt keine Nötigung vor, ihre Präsentation über den nach dem Ausstellungs¬
datum folgenden Werktag auszudehnen. Diese Meinung hat auch mit Ent¬
schiedenheit der Neichsbankpräsideut Nr. Koch (Bedürfnis und Inhalt eines
Checkgesetzes) wie der Neichsbankgesetzentwurfvertreten.

Die notwendige materielle Basis des Checks ist ein Guthaben, gleichviel
welcher Art, das dem Aussteller bei dem Vezogncn jederzeit zur freien Ver¬
fügung stehn muß, dies im wesentlichenUnterschiedevon der gewöhnlichen An¬
weisung, dem Wechsel und ähnlichen wirtschaftlichen Gebilden. Bei der Aus¬
arbeitung des Gesetzentwurfs ist denn auch ein besondres Gewicht darauf ge¬
legt worden, das Vorhandensein eines ausreichenden Guthabens durch strenge
zivilrechtliche — und leider auch strafrechtliche— Normen sicher zu stellen.

Zunächst ist die Beziehung auf ein Guthaben unter die formellen nnd
notwendigen Erfvrderuisfe des Checks aufgenommen worden,*) eine Vorschrift,
die zu der Sicherung des Verkehrs insofern ihr Teil beiträgt, als sich der
Aussteller, der behufs Willigkeit des Checks eine ausdrückliche Angabe über
ein Guthaben in der zu vollziehenden Urkunde machen muß, sich durch unrich¬
tige Zusicherung, ungeachtet der sonstigen ihn treffenden Nachteile, der Strafe
des Betrugs aussetzen würde. Sodann aber macht der Entwurf den Aus¬
steller eines ungedecktenChecks für jeden entstehenden Schaden haftbar.

Als Zeitpunkt, wo das Guthaben vorhanden sein muß, hatte der erste Ent¬
wurf die Zeit der Begebung des Checks festgesetzt, 20 machte den Aussteller
eines Checks, der diesen begab, obwohl er wußte oder ohne grobes Verschul¬
den wissen mnßte, daß ihm zur Zeit der Begebung ein ausreichendes Guthaben

*) Allerdings in so unklarer Weise, daß es im Anfange von dielen Kritikern, auch
vom Verfasser dieses Aufsatzes, übersetzn wurde.

v
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bei dem Bezognen nicht zustand, für allen daraus entstehenden Schaden ver¬
antwortlich. Hierbei war aber zweierlei übersehen worden. Einmal ist der
Fall nicht selten, daß jemand zwar einen ungedeckten Check ausschreibt, aber
trotzdem durchaus doim üäs handelt, indem er nach Lage der Verhältnisse der
sichern Erwartung leben darf, daß in kürzester Zeit Deckung bei dem Bezognen
vorhanden sein werde oder sogar jetzt schon vorhanden, nnr ihm noch nicht
bekannt sei. Es ist z. B. üblich,*) daß, wenn Wechsel im regelmäßigen Ge¬
schäftsverkehr der Neichsbank zum Diskontireu eingesandt werden, in der Vor¬
aussetzung der Annahme der Wechsel über ihren Betrag vielfach früher
durch Check verfügt wird, als die Nachricht über die Gutschrift einläuft. Es
wäre hart und widerspräche einem durchgebildeten Rcchtsgefühl, wollte man
den auf diese Voraussetzung bauenden Checkaussteller, mag ihm auch zur Zeit
der Präsentation das Guthaben längst zur Verfügung stehn, nur aus dem
Grunde, weil dies zur Zeit der Begebung noch nicht vorhanden war, in
gleicher Weise für jeden Schaden ersatzpflichtig machen, wie den, der doloser-
weise ohne Guthaben einen Check ausstellt. Andrerseits ist es sehr wohl denk¬
bar, daß jemand zwar zur Zeit der Begebung des Checks ein Guthaben bei
dem Bezognen liegen hat, nach der Begebung aber und noch vor der Ein¬
lösung, sei es gezwungen, sei es uml-i ll<ls, das Guthaben abhebt, sodaß bei
der Präsentation der Check ungedeckt dasteht. Hier würde uach dem Wort¬
laute des Gesetzes der Aussteller wie jeder andre nur für den Eingang des
Checkbetrags haften, jedes weitere Verlangen auf Schadloshaltung aber, trotz
erwiesener umlli. llclss, mit der Einrede zurückweisenkönnen, daß zur Zeit der
Begebung ja Deckung vorhanden gewesen sei. So müßte das Gesetz selbst die
Handhabe zu betrügerischen Manipulationen bieteu und die Verkehrssicherheit
gefährdende Hinterthüren schaffen.

Beide Fälle beweisen deutlich, daß nicht die Zeit der Begebung, sondern
die Zeit der Präsentation als die maßgebende angesehen werden muß. Dieser
Gedanke ist auch in der veränderten Fassung des zweiten Entwurfs zum Aus¬
druck gekommen. Leider noch nicht vollständig. Es ist uur eine Ergänzung
dahin getroffen, daß der Aussteller auch dann für jeden entstehenden Schaden
haftbar ist, wenn er nach Begebung des Checks innerhalb der Präsentativns-
frist über das Guthaben in der Absicht verfügt, die Einlösung zu vereiteln.
Damit ist also nur auf den zweiten der genannten Fälle Rücksicht genommen.
Und doch Hütte der erstere Fall in gleichen! Maße Berücksichtigung verdient,
um so eher, als 8 28 des Entwurfs auf der Voraussetzung von § 20 eine
Strafe bis zu eintausend Mark festsetzt.

Was diese Strafbestimmungen anlangt, so ist in erster Linie ihre voll¬
ständige Streichung dringend zu befürworten. Wie wenig Strafbestimmungen

*) Vgl. Hoppenstedt a. a. O. S. 6.
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imstande sind, Mißbräuche und Unlauterkeiten zu verhüten, beweist zur Genüge
das Aktiengesetz. Nicht Repressiv-, sondern nur Präventivmaßregeln können
— das ist einer der obersten Sätze der modernen Wirtschaftslehre — den
zur Förderung des wirtschaftlichen Kredits nötigen Schutz gewähren. Die
gewöhnlichen Strafbestimmungen des Betrugs reichen sür die Grenzen des
Checkverkehrs vollkommen aus. Eine Geldbuße, wie sie 8 18 festsetzt, ist als
Strafe durchaus wirkungslos, und auch die fahrlässige Ausstellung eines
Checks ohne genügende Deckung mit Strafe zu treffen, dafür ist kein ver¬
nünftiger Rechtsgruud gegeben. Durch ein derartiges störendes Eingreifen des
Strafrechts würden der jungen Einrichtung nur Hemmnisse und Unannehm¬
lichkeiten bereitet werden. In zweiter Linie aber kann unmöglich mit Strafe
belegt werden,' wer einen Check auch ohne Deckung in der sichern und nach
den Umstünden gerechtfertigten Voraussetzung ausstellt, daß ihm zur Zeit der
Präsentation jedenfalls das erforderliche Guthaben bei dem Bezognen zu¬
stehen werde.

Damit schließen wir unsre Betrachtungen. Bei aller Klarheit und Schärfe
in der Fassung des Entwurfs, bei aller Trefflichkeit der darin durchgeführten
Grundgedanken erheben sich doch im einzelnen nicht unwesentliche Bedenken
dagegen, denen man sich an maßgebender Stelle kaum wird verschließenkönnen.
Die Grundlage ist gesund. Aber die einzelnen Steine, aus denen der Bau
aufgeführt werden soll, bedürfen noch einer prüfenden Durchsicht. Diese Auf¬
gabe wird in der nächsten Session dem deutscheu Reichstage zufallen.

Weltgeschichte in Hinterwinkel
Aus den Denkwürdigkeiten eines ehemaligen Schneiderlehrlings

von Benno Rüttenciuer

Viertes Kapitel
worin kuriose Reden gehalten und Tote begraben werden

uf einem von den beiden Häusern, die am andern Flußufer in
Flammen standen, wehte die weiße Fahne, es war ein zum
Lazarett) umgewandeltes Wirtshaus. Entsetzliches Jammergetön
durchschnitt von dorther die Lnft, uud man sah Verwundete aus
den Flammen herausschleppen, der großen Mehrzahl nach Würt¬

temberger. Die Preußen hatten sie zu Schanden geschossen und retteten sie
nun mit eigner Lebensgefahr aus den Flammen.

Grenzboten III I8S2 40
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